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Leuchtturmprojekte und Schlüsselprojekte sind für die Umsetzung des Regionalen 
Entwicklungskonzeptes gleichrangig. Sie unterscheiden sich lediglich in der Art der 
Finanzierungsmöglichkeiten.  

 Die Wettbewerbsregion entscheidet eigenverantwortlich, ob sie ein Projekt als 
Leuchtturmprojekt(LTP), Schlüsselprojekt(SP) oder sonstige Maßnahme 
nominiert.  

o Ob ein Projekt grundsätzlich als LTP geeignet ist, entscheidet der 
nachvollziehbar dargestellte OP-Bezug.  

o Ob ein LTP-Vorschlag als LTP prämiert wird, entscheidet die Jury! 

 Ein LTP bezieht sich ausschließlich auf die Durchführung mit EFRE. Ergänzende 
Komponenten müssen als SP klar abgegrenzt sein. 

 RegioWIN vs. andere EFRE-Förderung:  

o Die Wettbewerbsregion muss sich entscheiden, wo sie ein Projekt nominiert: 
In RegioWIN oder in einem anderen EFRE-Förderaufruf. 
Parallelbewerbungen sind nicht zulässig.  

o Nach Ablauf von RegioWIN können sich nicht prämierte und nicht geförderte 
Projekte jederzeit an geeigneten EFRE-Förderaufrufen beteiligen. 

 SP erhalten bei RegioWIN keine Förderung und können sich deshalb unabhängig 
von RegioWIN um jedwede Förderung bemühen. 

 Auskünfte über Fördermöglichkeiten von SP können erst im Zuge der 
Prämierungsrückmeldung erteilt werden - die Informationen aus den 
Maßnahmebögen dienen der Erhebung dieser Möglichkeiten bei dem jeweils 
betroffenen Ressort. Die Auskünfte sind ein Informationsangebot und daher 
unverbindlich und nicht abschließend. 

 Es ist nicht möglich, Fördermittel aus einem LTP über ein Förderprogramm an 
Dritte weiterzugeben.  
Grundsätzlich ist zwar ein Finanzinstrument aus dem EU-Standardangebot 
(Jeremie oder Jessica) im Zusammenhang mit einer Innovationsinfrastruktur als 
LTP denkbar, für die Begründung und Umsetzung sind jedoch mit umfangreiche 
EU-Vorgaben zu beachten. 

 Hinweise zu Maßnahmentypen aus dem OP, die keine LTP sein können: 

o Alle MWK-Fördermaßnahmen außer "regionale Innovationszentren" 
o SZ 5 - einzelbetriebliche Förderung / Spitze auf dem Land 
o SZ 6 - KEFF- vgl. hierzu Infoblatt des UM sowie weitere Veröffentlichungen 

unter www.efre-bw.de . 
 

http://www.efre-bw.de/

